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Informationen zu der am 30. Juli 2010 in Kraft getretenen Änderung der 
Arbeitsrichtlinie Biologische Landwirtschaft (VB-0240) 

 

In die Arbeitsrichtlinie Biologische Landwirtschaft (VB-0240) wurden verschiedene 

Behördenbezeichnungen von Drittstaaten (VB-0240 Anlage 4) sowie die Liste der 

zuständigen Behörden Belgiens (VB-0240 Anlage 5) berichtigt. 

Überdies wurden Hinweise über die Kennzeichnung der ggstdl. Einfuhr- und 

Ausfuhrbeschränkungen im Zolltarif und eine Übersicht über die für die Codierung dieser 

Beschränkungen in e-zoll zur Verfügung stehenden Dokumentenartencodes aufgenommen 

(VB-0240 Abschnitt 2.5.).  
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